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56/59. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersu-
chung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten65, sowie von den internationalen Normen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte66 und den Internationalen Menschenrechts-
pakten67, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 1968, und 
die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 im Bewusstsein der nachhaltigen Auswirkungen des Auf-
stands ("Intifada") des palästinensischen Volkes, 

 in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits eine 
schwere Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

 in ernster Sorge über die Fortdauer der tragischen Ereignis-
se seit dem 28. September 2000, namentlich die Anwendung 
übermäßiger Gewalt gegen palästinensische Zivilpersonen 
durch die israelischen Besatzungstruppen, die zahlreiche Tote 
und Verletzte gefordert haben, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen68, sowie der einschlägigen Berichte des 
Generalsekretärs69, 

 erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington er-
folgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung durch die Regierung des Staates Israel 
und die Palästinensische Befreiungsorganisation70 sowie die 
darauf folgenden Durchführungsabkommen, namentlich das am 
28. September 1995 in Washington unterzeichnete israelisch-
palästinensische Interimsabkommen über das Westjordanland 
und den Gazastreifen71, 

 
65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
66 Resolution 217 A (III). 
67 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
68 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
69 A/56/214-219. 
70 A/48/486-S/26560, Anlage. 
71 A/51/889-S/1997/357, Anlage. 

 der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische Be-
setzung mit den im Friedensprozess erzielten Fortschritten ein 
Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi-
schen Volkes somit nicht mehr verletzt werden, 

 1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von der 
Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Un-
parteilichkeit; 

 2. verlangt, dass Israel mit dem Sonderausschuss bei der 
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

 3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den Berich-
ten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum hervor-
gehen; 

 4. bekundet ihre ernste Besorgnis über die infolge israe-
lischer Praktiken und Maßnahmen bestehende Situation in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems 
und verurteilt insbesondere die Anwendung übermäßiger Ge-
walt im vergangenen Jahr, die mehr als siebenhundert Tote un-
ter den Palästinensern und Zehntausende von Verletzten gefor-
dert hat; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Politi-
ken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen, 
insbesondere Israels Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten65, und sich nach Bedarf mit dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit 
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzustel-
len, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der Völker 
der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht ihn fer-
ner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je 
nach Bedarf Bericht zu erstatten; 

 6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem General-
sekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige Si-
tuation in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems vorzulegen; 

 7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetz-
ten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, 

 a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu 
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution ge-
nannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen kann; 
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 b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen; 

 c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen; 

 d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst wei-
te Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie von 
Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitsergebnisse 
zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des Sonderaus-
schusses neu aufzulegen; 

 e) der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen 
Aufgaben Bericht zu erstatten; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der be-
setzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/60 
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72 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuba, Kuwait, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, 
Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische 
Emirate. 

56/60. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und die anderen be-
setzten arabischen Gebiete 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen73, sowie der einschlägigen Berichte des 
Generalsekretärs74, 

 in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völker-
rechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Verpflich-
tungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen gehört, 

 Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der 
Schweiz in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten75 vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf 
einberufenen Sachverständigentagung der Hohen Vertragspar-
teien über die Problematik der Anwendung des Abkommens im 
allgemeinen und insbesondere in besetzten Gebieten, 

 feststellend, dass die Hohen Vertragsparteien des Vierten 
Genfer Abkommens, wie von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution ES-10/6 vom 9. Februar 1999 empfohlen, am 
15. Juli 1999 erstmals eine Konferenz über Maßnahmen zur 
Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Jerusalems und zur Sicherstellung 
seiner Einhaltung im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 
der vier Genfer Abkommen76 abgehalten haben, und in Kennt-
nis der von der Konferenz verabschiedeten Erklärung, 

 betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts zu halten 
hat, 

 1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten75 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte 

 
73 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
74 A/56/215 und A/56/218. 
75 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
76 Ebd., Nr. 970-973. 
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